
KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 17. Februar 2006

mit Maßnahmen zum Schutz gegen hoch pathogene Aviäre Influenza bei Wildvögeln in der
Gemeinschaft und zur Aufhebung der Entscheidungen 2006/86/EG, 2006/90/EG, 2006/91/EG,

2006/94/EG, 2006/104/EG und 2006/105/EG

(Bekannt gegeben unter Aktnzeichen K(2006) 554)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2006/115/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom 11.
Dezember 1989 zur Regelung der veterinärrechtlichen Kontrol-
len im innergemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf den
gemeinsamen Binnenmarkt (1), insbesondere auf Artikel 9 Ab-
satz 4,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit le-
benden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (2), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die
Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu
anderen als Handelszwecken und zur Änderung der Richtlinie
92/65/EWG des Rates (3), insbesondere auf Artikel 18,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Aviäre Influenza (Geflügelpest) ist eine hochinfektiöse
und von hoher Mortalität gekennzeichnete Viruserkran-
kung von Geflügel und anderen Vögeln, die schnell epi-
demische Ausmaße annehmen und die Gesundheit von

Mensch und Tier ernsthaft gefährden sowie die Produk-
tivität der Geflügelwirtschaft stark beeinträchtigen kann.
Es besteht die Gefahr, dass der Erreger von Wildvögeln
auf domestizierte Vögel, insbesondere Hausgeflügel, über-
tragen und über den internationalen Handel mit lebenden
Vögeln und ihren Erzeugnissen von einem Mitgliedstaat
in andere Mitgliedstaaten eingeschleppt wird.

(2) Fälle hoch pathogener Aviärer Influenza des Virussubtyps
H5N1 werden in verschiedenen Mitgliedstaaten vermutet
bzw. haben sich bestätigt. Die Kommission hat bereits
vorübergehende Schutzmaßnahmen erlassen. Angesichts
der Seuchenlage empfiehlt es sich, die erforderlichen
Schutzmaßnahmen auf Gemeinschaftsebene festzulegen,
um zu verhüten, dass der Erreger von Wildvögeln auf
Hausgeflügel übergreift.

(3) Wird im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ein aviäres
Influenza-H5-Virus bei klinisch erkrankten Wildvögeln
isoliert und liegt in Erwartung der Bestimmung des In-
fluenza-(N)-Neuraminidase-Typs und des Pathogenitätsin-
dexes aufgrund des klinischen Krankheitsbildes und der
Seuchenlage der Verdacht auf eine Infektion mit hoch
pathogenen aviären Influenza-A-Viren des Subtyps
H5N1 nahe bzw. hat sich dieser Subtyp bestätigt, so
sollte der betroffene Mitgliedstaat bestimmte Schutzmaß-
nahmen durchführen, um das Risiko für Hausgeflügel auf
ein Mindestmaß zu begrenzen.

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen besonderen
Maßnahmen gelten unbeschadet der Maßnahmen, die
die Mitgliedstaten auf der Grundlage der Richtlinie
92/40/EWG des Rates vom 19. Mai 1992 mit Gemein-
schaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der Geflügelpest (4)
bereits getroffen haben.
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(5) Im Interesse der Kohärenz von Gemeinschaftsvorschriften
empfiehlt es sich, für die Zwecke dieser Entscheidung
bestimmte Begriffsbestimmungen der Richtlinie
2005/94/EG des Rates vom 20. Dezember 2005 mit
Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der Aviären
Influenza und zur Aufhebung der Richtlinie
92/40/EWG (1), der Richtlinie 90/539/EWG des Rates
vom 15. Oktober 1990 über die tierseuchenrechtlichen
Bedingungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit
Geflügel und Bruteiern und für ihre Einfuhr aus Drittlän-
dern (2), der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004
mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel
tierischen Ursprungs (3) und der Verordnung (EG) Nr.
998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Mai 2003 über die Veterinärbedingungen für
die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handels-
zwecken und zur Änderung der Richtlinie 92/65/EWG
des Rates (4) heranzuziehen.

(6) Es sollten Schutz- und Überwachungszonen um den Ort
abgegrenzt werden, an der Erreger bei Wildvögeln fest-
gestellt wird. Diese Zonen sollten auf das zur Verhütung
der Viruseinschleppung in gewerbliche und nicht gewerb-
liche Geflügelbestände erforderliche Mindestgebiet be-
schränkt werden.

(7) Es ist angezeigt, die Verbringung von insbesondere le-
benden Vögeln und Bruteiern zu kontrollieren und zu
beschränken, wobei der kontrollierte Versand solcher Vö-
gel und Vogelerzeugnisse aus den Zonen unter bestimm-
ten Bedingungen erlaubt werden sollte.

(8) Die Maßnahmen der Entscheidung 2005/734/EG der
Kommission vom 19. Oktober 2005 mit Biosicherheits-
maßnahmen zur Verringerung des Risikos der Übertra-
gung hoch pathogener aviärer Influenza-A-Viren des Sub-
typs H5N1 von Wildvögeln auf Hausgeflügel und andere
in Gefangenschaft gehaltene Vogelarten und zur Früher-
kennung der Krankheit in besonders gefährdeten Gebie-
ten (5) sollten in Schutz- und Überwachungszonen unab-
hängig vom definierten Risikostatus des Gebiets durchge-
führt werden, in dem ein Verdacht auf hoch pathogene
Aviäre Influenza bei Wildvögeln besteht oder das Vor-
liegen der Seuche bestätigt wurde.

(9) In der Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 13. Juli
1992 über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für
den Handel mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen
in der Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die
Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht den spezifi-
schen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang A Ab-
schnitt I der Richtlinie 90/425/EWG unterliegen (6),
sind zugelassene Einrichtungen, Institute und Zentren
und eine Musterbescheinigung vorgesehen, die beim Han-

del mit Tieren oder ihren Gameten zwischen solchen
Einrichtungen in verschiedenen Mitgliedstaaten mitzufüh-
ren ist. Für Vögel, die sich auf dem Wege von und zu
den gemäß der genannten Richtlinie zugelassenen Ein-
richtungen, Instituten und Zentren befinden, sollte eine
Ausnahme von den Beförderungseinschränkungen vorge-
sehen werden.

(10) Die Beförderung von Bruteiern aus den Schutzzonen
sollte unter bestimmten Bedingungen erlaubt werden.
Der Versand von Bruteiern nach anderen Ländern kann
erlaubt werden, wenn insbesondere die Bedingungen der
Richtlinie 2005/94/EG eingehalten werden. In solchen
Fällen sollten die in der Richtlinie 90/539/EWG vorge-
sehenen Gesundheitsbescheinigungen einen Verweis auf
die vorliegende Entscheidung enthalten.

(11) Der Versand von Fleisch, Hackfleisch/Faschiertem (*),
Fleischzubereitungen und Fleischerzeugnissen aus den
Schutzzonen sollte unter bestimmten Bedingungen er-
laubt werden, insbesondere, wenn bestimmte Anforde-
rungen der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 und der Ver-
ordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonde-
ren Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung
von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnis-
sen tierischen Ursprungs (7) erfüllt sind.

(12) Die Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 16. Dezember
2002 zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen Vor-
schriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Ver-
trieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs (8) enthält eine Liste von Behandlungen, die
Fleisch aus Sperrgebieten gesundheitlich unbedenklich
machen, bietet die Möglichkeit der Einführung eines be-
sonderen Genusstauglichkeitskennzeichens und regelt die
Kennzeichnung von Fleisch, das aus tierseuchenrechtli-
chen Gründen nicht in Verkehr gebracht werden darf.
Es ist angebracht, den Versand von Fleisch, das das in
der Richtlinie vorgesehene Genusstauglichkeitskennzei-
chen trägt, und von Fleischerzeugnissen, die in der Richt-
linie genannten Behandlungen unterzogen wurden, aus
den Schutzzonen zu erlauben.

(13) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002
mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen
Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte (9) ist das In-
verkehrbringen verschiedener tierischer Nebenprodukte
wie Gelatine für technische Verwendungszwecke sowie
Material für pharmazeutische und andere Zwecke aus
Gebieten der Gemeinschaft, die tierseuchenrechtlichen Be-
schränkungen unterliegen, zulässig, da diese Produkte
aufgrund ihrer besonderen Produktions-, Verarbeitungs-
und Verwendungsbedingungen, durch die etwa vorhan-
dene Erreger wirksam abgetötet werden bzw. der Kontakt
mit empfänglichen Tieren vermieden wird, als gesund-
heitlich unbedenklich gelten.
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(14) Diese Entscheidung sollte entsprechend der Umsetzung
der Richtlinie 2005/94/EG in nationales Recht überprüft
werden.

(15) Nachdem aus Griechenland, Italien und Slowenien Fälle
hoch pathogener Aviärer Influenza des Virussubtyps
H5N1 bei Wildvögeln gemeldet wurden, hat die Kommis-
sion zusammen mit den betroffenen Mitgliedstaaten
die Entscheidungen 2006/86/EG (1), 2006/90/EG (2),
2006/91/EG (3), 2006/94/EG (4), 2006/104/EG (5) und
2006/105/EG (6) mit vorübergehenden Schutzmaßnah-
men wegen Verdachtsfällen von hoch pathogener Aviärer
Influenza bei Wildvögeln in den betreffenden Mitglied-
staaten erlassen, die aufgehoben werden sollten.

(16) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

(1) Mit dieser Entscheidung werden Schutzmaßnahmen fest-
gelegt, die, sobald bei Wildvögeln im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaats (im Folgenden „der betroffene Mitgliedstaat“ genannt)
hoch pathogene Aviäre Influenza, die durch das Influenza-A-
Virus des Subtyps H5N1 hervorgerufen wird und bei der der
Verdacht besteht oder bestätigt wurde, dass sie vom Neurami-
nidase-Typ N1 ist, durchzuführen sind, um zu verhindern, dass
sich der Influenzaerreger von Wildvögeln auf Hausgeflügel oder
in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten überträgt und
Erzeugnisse dieser Arten kontaminiert werden.

(2) Sofern anderweitig nicht anders geregelt, gelten die Be-
griffsbestimmungen der Richtlinie 2005/94/EG. Zusätzlich gel-
ten folgende Begriffsbestimmungen:

a) „Bruteier“: Eier im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der Richt-
linie 90/539/EWG;

b) „Wildgeflügel“: Wild im Sinne von Anhang I Nummer 1.5
zweiter Gedankenstrich und Nummer 1.7 der Verordnung
(EG) Nr. 853/2004;

c) „in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten“: Vögel im
Sinne von Artikel 2 Nummer 6 der Richtlinie 2005/94/EG,
einschließlich

i) Heimtieren der Vogelarten gemäß Artikel 3 Buchstabe a
der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 und

ii) in zoologischen Gärten, Zirkussen, Vergnügungsparks
und Versuchslaboratorien gehaltene Vögeln.

Artikel 2

Errichtung von Schutz- und Überwachungszonen

(1) Der betroffene Mitgliedstaat grenzt um das Gebiet, in
dem sich durch Influenza-A-Viren des Subtyps H5N1 verur-
sachte hoch pathogene Aviäre Influenza bestätigt hat und Ver-
dacht auf Neuraminidase-Typ N1 besteht oder bestätigt wurde,

a) im Umkreis von mindestens 3 km eine Schutzzone und

b) im Umkreis von mindestens 10 km eine Überwachungszone
ab, die Schutzzone inbegriffen.

(2) Bei der Abgrenzung der Schutz- und Überwachungszo-
nen im Sinne von Absatz 1 wird den geografischen, administ-
rativen, ökologischen und epizootiologischen Faktoren, die die
Aviäre Influenza beeinflussen, und den Kontrolleinrichtungen
Rechnung getragen.

(3) Erfassen die Schutz- oder Überwachungszonen das Ho-
heitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats, so arbeitet der betrof-
fene Mitgliedstaat bei der Abgrenzung dieser Zonen mit den
Behörden des anderen Mitgliedstaats zusammen.

(4) Der betroffene Mitgliedstaat teilt der Kommission und
den anderen Mitgliedstaaten die Einzelheiten aller gemäß diesem
Artikel abgegrenzten Schutz- und Überwachungszonen mit und
setzt die Öffentlichkeit erforderlichenfalls über die getroffenen
Maßnahmen in Kenntnis.

Artikel 3

Maßnahmen in der Schutzzone

(1) Der betroffene Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass in der
Schutzzone zumindest folgende Maßnahmen getroffen werden:

a) Identifizierung aller Betriebe in der Zone;

b) regelmäßige und dokumentierte Besichtigung aller gewerbli-
chen Betriebe; klinische Untersuchung des Geflügels, erfor-
derlichenfalls mit Probenahmen zur Laboruntersuchung;
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c) Durchführung angemessener Biosicherheitsmaßnahmen im
landwirtschaftlichen Betrieb, einschließlich der Desinfizierung
an den Ein- und Ausgängen des Betriebs; Unterbringung des
Geflügels oder Absonderung in getrennten Räumlichkeiten,
soweit der direkte und indirekte Kontakt zu anderem Geflü-
gel und anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln ver-
hütet werden kann;

d) Durchführung der in der Entscheidung 2005/734/EG festge-
legten Biosicherheitsmaßnahmen;

e) Kontrolle der Verbringung von Geflügelerzeugnissen gemäß
Artikel 9;

f) aktive Seuchenüberwachung der Wildvogelpopulation, insbe-
sondere von Wasservögeln, erforderlichenfalls in Zusammen-
arbeit mit Jägern und Vogelbeobachtern, denen genaue An-
weisungen für Maßnahmen gegeben werden, um sich selbst
vor Ansteckung mit dem Virus zu schützen und die Aus-
breitung des Virus auf empfängliche Tiere zu verhüten;

g) Kampagnen zur Aufklärung der Öffentlichkeit und zur ver-
stärkten Sensibilisierung von Eigentümern, Jägern und Vogel-
beobachtern für die Seuche.

(2) Der betroffene Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass in der
Schutzzone Folgendes verboten ist:

a) das Entfernen von Geflügel und anderen in Gefangenschaft
gehaltenen Vögeln aus dem ihrem Haltungsbetrieb;

b) das Zusammenführen von Geflügel und anderen in Gefan-
genschaft gehaltenen Vögeln auf Messen, Märkten, Tier-
schauen oder anderen Sammelstellen;

c) die Beförderung von Geflügel und anderen in Gefangenschaft
gehaltenen Vögeln durch die Zone, ausgenommen die
Durchfuhr auf Hauptstraßen oder Schienenwegen oder die
Direktbeförderung zu einem Schlachthof zur unverzüglichen
Schlachtung;

d) der Versand von Bruteiern aus der Zone;

e) der Versand von Frischfleisch, Hackfleisch, Fleischzubereitun-
gen und Fleischerzeugnissen von Geflügel und anderen in
Gefangenschaft gehaltenen Vögeln und Wildgeflügel aus
der Zone;

f) die Beförderung von unbehandelter, benutzter Einstreu oder
Gülle aus Betrieben innerhalb der Zone zu Orten außerhalb
der Zone bzw. ihre dortige Ausbringung, ausgenommen die
Beförderung zur Verarbeitung gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1774/2002;

g) das Jagen von Wildvögeln.

Artikel 4

Maßnahmen in der Überwachungszone

(1) Der betroffene Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass in der
Überwachungszone zumindest folgende Maßnahmen getroffen
werden:

a) Identifizierung aller Betriebe in der Zone;

b) Durchführung angemessener Biosicherheitsmaßnahmen im
landwirtschaftlichen Betrieb, einschließlich Desinfizierung
an den Ein- und Ausgängen des Betriebs;

c) Durchführung der in der Entscheidung 2005/734/EG festge-
legten Biosicherheitsmaßnahmen;

d) Kontrolle der Verbringung von Geflügel und anderen in Ge-
fangenschaft gehaltenen Vögeln und Bruteiern innerhalb der
Zone.

(2) Der betroffene Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass in der
Überwachungszone Folgendes verboten ist:

a) die Verbringung von Geflügel und anderen in Gefangenschaft
gehaltenen Vögeln aus der Zone innerhalb der ersten 15
Tage nach Abgrenzung der Zone;

b) das Zusammenführen von Geflügel und anderen in Gefan-
genschaft gehaltenen Vögeln auf Messen, Märkten, Tier-
schauen oder anderen Sammelstellen;

c) das Jagen von Wildvögeln.

Artikel 5

Laufzeit der Maßnahmen

Wird bestätigt, dass es sich um einen anderen Neuraminidase-
Typ als N1 handelt oder dass das Virus einen niedrigen Patho-
genitätsindex hat, so werden die in den Artikeln 3 und 4 ge-
nannten Maßnahmen aufgehoben.

Wird die Präsenz eines hoch pathogenen Influenza-A-Virus,
insbesondere vom Subtyp H5N1, bei Wildvögeln bestätigt, so
gelten die in den Artikeln 3 und 4 genannten Maßnahmen so
lange, wie dies in Anbetracht der geografischen, administrativen,
ökologischen und epizootiologischen Faktoren, die die Aviäre
Influenza beeinflussen, nötig ist, zumindest jedoch für 21 Tage
(Schutzzone) bzw. für 30 Tage (Überwachungszone) ab dem
Tag, an dem bei klinisch erkrankten Wildvögeln ein H5-Virus
der Aviären Influenza isoliert wurde.
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Artikel 6

Ausnahmeregelung für lebende Vögel und Eintagsküken

(1) Abweichend von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a kann
der betroffene Mitgliedstaat genehmigen, dass Junglegehennen,
Mastputen und anderes Geflügel und Zuchtfederwild unter amt-
licher Kontrolle zu Betrieben befördert werden, die in der
Schutz- oder der Überwachungszone liegen.

(2) Abweichend von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a bzw.
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a kann der betroffene Mitglied-
staat folgende Beförderungen genehmigen:

a) von zur unmittelbaren Schlachtung bestimmtem Geflügel,
einschließlich ausgemerzter Legehennen, zu einem in der
Schutz- oder der Überwachungszone gelegenen Schlachthof,
oder, falls dies nicht möglich ist, zu einem von der zuständi-
gen Behörde bezeichneten Schlachthof außerhalb der Zonen;

b) von Eintagsküken unter amtlicher Kontrolle aus der Schutz-
zone zu Betrieben in seinem Hoheitsgebiet, vorausgesetzt, im
Bestimmungsbetrieb werden entweder kein anderes Geflügel
und keine anderen Vögel in Gefangenschaft gehalten (es sei
denn, als handelt sich um Heimvögel im Sinne von Artikel 1
Absatz 2 Buchstabe c Ziffer i, die getrennt vom Hausgeflügel
gehalten werden), oder die Beförderung erfolgt unter den
Bedingungen von Artikel 24 Absatz 1 Buchstaben a und b
der Richtlinie 2005/94/EG und das Geflügel wird mindestens
21 Tage lang im Bestimmungsbetrieb gehalten;

c) von Eintagsküken aus der Überwachungszone zu Betrieben
in seinem Hoheitsgebiet unter amtlicher Kontrolle;

d) von Junglegehennen, Mastputen und anderem Hausgeflügel
oder Zuchtfederwild aus der Überwachungszone zu Betrie-
ben in seinem Hoheitsgebiet unter amtlicher Kontrolle;

e) von Heimvögeln gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c
Ziffer i zu Betrieben in seinem Hoheitsgebiet, in denen
kein Geflügel gehalten wird, wenn die Sendung aus höchs-
tens fünf Vögeln in Käfigen besteht, unbeschadet der einzel-
staatlichen Vorschriften gemäß Artikel 1 Absatz 3 der Richt-
linie 92/65/EWG;

f) von Vögeln gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c, die aus
gemäß Artikel 13 der Richtlinie 92/65/EWG zugelassenen
Einrichtungen, Instituten oder Zentren stammen und für
solche bestimmt sind.

Artikel 7

Ausnahmeregelung für Bruteier

(1) Abweichend von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d kann
der betroffene Mitgliedstaat Folgendes genehmigen:

a) die Beförderung von Bruteiern aus der Schutzzone zu einer
ausgewiesenen Brüterei in seinem Hoheitsgebiet;

b) die Versendung von Bruteiern aus der Schutzzone zu Brü-
tereien außerhalb seines Hoheitsgebiets, vorausgesetzt,

i) die Bruteier wurden aus Legebeständen gesammelt,

— bei denen kein Verdacht auf Aviäre Influenza besteht
und

— von denen mit Negativbefund genügend Tiere serolo-
gisch auf Aviäre Influenza untersucht wurden, um mit
einer Nachweissicherheit von mindestens 95 % eine
Seuchenprävalenz von 5 % festzustellen, und

ii) die Bedingungen von Artikel 26 Absatz 1 Buchstaben b,
c und d der Richtlinie 2005/94/EG werden eingehalten.

(2) Die Gesundheitsbescheinigungen nach Muster 1 in An-
hang IV der Richtlinie 90/539/EWG, die Sendungen von Brut-
eiern gemäß Absatz 1 Buchstabe b auf dem Weg in andere
Mitgliedstaaten begleiten, müssen folgenden Vermerk enthalten:

„Diese Sendung erfüllen die Tiergesundheitsbedingungen der
Entscheidung 2006/115/EG der Kommission.“

Artikel 8

Ausnahmeregelung für Fleisch, Hackfleisch, Fleischzuberei-
tungen, Separatorenfleisch und Fleischerzeugnisse

(1) Abweichend von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe e kann
der betroffene Mitgliedstaat den Versand folgender Erzeugnisse
aus der Schutzzone genehmigen:

a) von Frischfleisch von Geflügel, einschließlich Fleisch von
Laufvögeln, mit Ursprung in oder außerhalb der Zone, das
gemäß Anhang II sowie Anhang III Abschnitte II und III der
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 erzeugt und gemäß Anhang
I Abschnitten I, II und III sowie Abschnitt IV Kapitel V und
VII der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 kontrolliert wurde;
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b) von Hackfleisch, Fleischzubereitungen, Separatorenfleisch
und Fleischerzeugnissen, die unter Buchstabe a genanntes
Fleisch enthalten und gemäß Anhang III Abschnitte V und
VI der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 erzeugt wurden;

c) von frischem Fleisch von Wildgeflügel mit Ursprung in der
Zone, wenn das Fleisch mit der Genusstauglichkeitskenn-
zeichnung gemäß Anhang II der Richtlinie 2002/99/EG ver-
sehen und zur Beförderung zu einem Betrieb zu der für die
Aviäre Influenza vorgeschriebenen Behandlung gemäß An-
hang III derselben Richtlinie bestimmt ist;

d) von Fleischerzeugnissen, die aus Fleisch von Wildgeflügel
hergestellt wurden, das einer für die Aviäre Influenza vorge-
schriebenen Behandlung gemäß Anhang III der Richtlinie
2002/99/EG unterzogen wurde;

e) von frischem Fleisch von Wildgeflügel mit Ursprung außer-
halb der Zone, das in Betrieben innerhalb der Schutzzone
gemäß Anhang III Abschnitt IV der Verordnung (EG) Nr.
853/2004 erzeugt und gemäß Anhang I Abschnitt IV Kapitel
VIII der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 kontrolliert wurde;

f) von Hackfleisch, Fleischzubereitungen, Separatorenfleisch
und Fleischerzeugnissen, die unter Buchstabe e genanntes
Fleisch enthalten und in Betrieben innerhalb der Schutzzone
gemäß Anhang III Abschnitte V und VI der Verordnung (EG)
Nr. 853/2004 erzeugt wurden.

(2) Der betroffene Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass die in
Absatz 1 Buchstaben e und f genannten Erzeugnisse von einem
Handelspapier begleitet sind, das folgenden Vermerk enthält:

„Diese Sendung erfüllt die Hygienebedingungen der Entschei-
dung 2006/115/EG der Kommission.“

Artikel 9

Bedingungen für tierische Nebenprodukte

(1) Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e kann der betrof-
fene Mitgliedstaat folgende Versendungen genehmigen:

a) von tierischen Nebenprodukten, die die Anforderungen von
Anhang VII Kapitel II Abschnitt A, Kapitel III Abschnitt B,
Kapitel IV Abschnitt A, Kapitel VI Abschnitte A und B,
Kapitel VII Abschnitt A, Kapitel VIII Abschnitt A, Kapitel
IX Abschnitt A und Kapitel X Abschnitt A sowie von An-
hang VIII Kapitel II Abschnitt B und Kapitel III Abschnitt II
Teil A der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 erfüllen;

b) von unbehandelten Federn oder Federteilen gemäß Anhang
VIII Kapitel VIII Abschnitt A Nummer 1 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 von Geflügel von außer-
halb der Schutzzone;

c) von behandelten Federn und Federteilen von Geflügel, die
einer Dampfspannung ausgesetzt oder nach einem anderen
die Abtötung der Erreger gewährleistenden Verfahren behan-
delt wurden;

d) von Erzeugnissen von Geflügel oder anderen in Gefangen-
schaft gehaltenen Vögeln, die nach geltendem Gemein-
schaftsrecht keinen spezifischen Veterinärbedingungen unter-
liegen und die nicht aus tierseuchenrechtlichen Gründen ver-
boten oder anderweitig beschränkt sind, einschließlich der
Erzeugnisse gemäß Anhang VIII Kapitel VII Abschnitt A
Nummer 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr.
1774/2002.

(2) Der betroffene Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass die
Erzeugnisse gemäß Absatz 1 Buchstaben b und c von einem
Handelspapier im Sinne von Anhang II Kapitel X der Verord-
nung (EG) Nr. 1774/2002 begleitet sind, in dem im Falle der
Erzeugnisse gemäß Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels unter
Punkt 6.1 bescheinigt ist, dass die Erzeugnisse einer Dampf-
spannung ausgesetzt oder nach einem anderen Verfahren be-
handelt wurden, das die vollständige Abtötung von Krankheits-
erregern gewährleistet.

Dieses Handelspapier ist jedoch nicht erforderlich für behandelte
Zierfedern, behandelte Federn, die von Reisenden zum eigenen
Gebrauch im persönlichen Reisegepäck mitgeführt werden, oder
behandelte Federn, die Privatpersonen zu nicht gewerblichen
Zwecken zugesandt werden.

Artikel 10

Bedingungen für die Verbringung

(1) Werden Verbringungen von unter diese Entscheidung fal-
lenden Tieren oder deren Erzeugnissen gemäß den Artikeln 7, 8
oder 9 genehmigt, so wird die Genehmigung von dem zufrieden
stellendem Ergebnis einer von der zuständigen Behörde durch-
geführten Risikoanalyse abhängig gemacht, und es werden alle
angemessenen Biosicherheitsmaßnahmen getroffen, um die Ver-
schleppung der Aviären Influenza zu verhüten.

(2) Wird die Versendung, Verbringung oder Beförderung der
in Absatz 1 genannten Erzeugnisse gemäß den Artikeln 7, 8
oder 9 und vorbehaltlich gerechtfertigter Bedingungen oder Be-
schränkungen genehmigt, so müssen die Erzeugnisse gewonnen,
bearbeitet, behandelt, gelagert und befördert werden, ohne dass
der Gesundheitsstatus anderer Erzeugnisse, die die Tiergesund-
heitsanforderungen für den Handel, das Inverkehrbringen und
die Ausfuhr in Drittländer erfüllen, dadurch beeinträchtigt wird.
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Artikel 11

Umsetzung

Die Mitgliedstaaten treffen umgehend und veröffentlichen alle
erforderlichen Maßnahmen, um dieser Entscheidung nachzu-
kommen. Sie unterrichten die Kommission unverzüglich davon.

Der betroffene Mitgliedstaat wendet diese Maßnahmen an, so-
bald gerechtfertigter Verdacht auf die Präsenz hoch pathogener
Aviärer Influenzaviren, insbesondere des Subtyps H5N1, be-
steht.

Der betroffene Mitgliedstaat übermittelt der Kommission und
den anderen Mitgliedstaaten regelmäßig alle maßgeblichen In-
formationen über den Seuchenverlauf und gegebenenfalls durch-
geführte zusätzliche Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen
und Sensibilisierungskampagnen sowie in jedem Falle im Voraus
über die voraussichtliche Aufhebung der Maßnahmen gemäß
Artikel 5.

Artikel 12

Aufhebungen

Die Entscheidungen 2006/86/EG, 2006/90/EG, 2006/91/EG,
2006/94/EG, 2006/104/EG und 2006/105/EG der Kommission
werden aufgehoben.

Artikel 13

Adressaten

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 17. Februar 2006

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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